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Ausschuss für Schule und Bildung 30.03.2023 

Betreff: 
 
Schulentwicklungsplanung weiterführende Schulen - Sachstand und weiteres Vorgehen 
nach dem Bürgerentscheid 

 
Frage 1:  
Wie viele parallele Züge kann die Realschule am Oberen Schloß vertragen, wenn gleichzeitig 
Modernisierungen am Gebäude vorgesehen sind? In diesem Zusammenhang bitten wir um 
eine Liste der geplanten Modernisierungen an den Siegener Schulen in Tabellenform. Dabei 
bitten wir um Auflistung des Datums des politischen Beschlusses und das vorgesehene Da-
tum des Ausführungsbeginns.  
 
Antwort:  
Die Realschule Am Oberen Schloss ist auf drei Züge festgelegt. Maßnahmen der Bauunter-
haltung werden möglichst so gelegt, dass sie das Unterrichtsgeschehen nicht bis wenig be-
einträchtigen. Aufgrund des Umfangs der Maßnahmen sowie Bau- oder Lieferschwierigen 
kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass die Maßnahmen ausschließlich in den Ferien-
zeiten durchgeführt werden.  
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Für die Realschule Am Oberen Schloss meldet die Abteilung 4/4 – Zentrale Gebäudewirt-
schaft, dass in 2023 eine geförderte Pellet-Heizung gebaut wird, für 2024 ist die Sanierung 
der NW-Räume vorgesehen.  
 
Insgesamt werden in 2023 geplante größere Maßnahmen im Rahmen der HH-
Planberatungen in den Fachausschüssen diskutiert und beschlossen.  

- BU-Maßnahmen:    Haushalt ab S. 176 ff. 
- Investive Maßnahmen:   Haushalt ab S. 186 bis 204 

 
Beispiel:  

 
 
Die Herausgabe einer „Bauunterhaltungsliste der ZGW“ wird von der Fachabteilung aufgrund 
des Umfangs als nicht zielführend angesehen. Stattdessen ist beabsichtigt, ein Berichtswe-
sen für den Bauausschuss aufzubauen, in welchem kontinuierlich die bedeutsameren Maß-
nahmen dargestellt werden.  
 
 
Frage 2:  
Hierbei bitten wir besonders um das Datum der geplanten Fertigstellung der an der ehema-
ligen Realschule am Häusling vorgesehenen Arbeiten, die bereits 2018 von den politischen 
Gremien beschlossen worden ist.  
 
Antwort:  
Für den Standort der ehemaligen Realschule Am Häusling hat der Rat am 24.06.2020 be-
schlossen, vorbereitend für den Ausbau des Gebäudes zu einer dreizügigen Ganztagsgrund-
schule, in zwei Umsetzungsschritten vorzugehen.  
 
„1.) Zunächst wird die Planung als stufenweiser Planungsauftrag ausgeschrieben. Erster 
Schritt ist die Planungsleistung bis zur Genehmigungsplanung (Lph 1-4 HOAI). Dies beinhaltet 
auch die Kostenberechnung des geplanten Vorhabens.  
 
2.) Die Planung inkl. der Kostenberechnung wird dem Rat nach vorheriger Beratung in den 
Fachauschüssen zur Beschlussfassung vorgelegt. Erst auf Basis dieser Planung wird dann 
über die Ausführung der Maßnahme entschieden. Bei positivem Votum erfolgt der Abruf der 
weiteren Leistungsstufen ohne erneutes Ausschreibungsverfahren.“  
 
Im Anschluss kann das Vorhaben entsprechend der Beschlussfassung ausgeschrieben und 
realisiert werden.“  
 
Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die Beteiligung der Fachausschüsse sowie 
des Rates in den Sitzungen vor der Sommerpause erfolgen kann.  
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Frage 3:  
Die Schulverwaltung hatte vor Jahren bereits mit dem Aufbau einer Bildungsberichterstat-
tung begonnen. Ist geplant, die begonnene Bildungsberichterstattung fortzuschreiben? 
Wenn nein: Wie können die Siegener Schulen ohne belastbare Zahlen aus einer Bildungsbe-
richterstattung mittelfristig realistisch planen?  
 
Antwort:  
Die Schulentwicklungsplanung der Stadt Siegen wird alljährlich fortgeschrieben und darüber 
hinaus anlassbezogen vorgenommen. Sie beinhaltet und berücksichtigt die jährlichen An-
meldezahlen, Prognosezahlen und die Daten der Schulstatistik.  
 
 
Frage 4:  
Wie weit war das Gebäude der Hauptschule Achenbach bereits vor dem Bürgerentscheid in 
die Bedarfe der geplanten 4. Gesamtschule eingeplant? 
 
Antwort:  
Der Ratsbeschluss vom 15.06.2022 lautet: „Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt, 
zum Schuljahr 2023/2024 eine vierzügige Gesamtschule mit dem Namen „Gesamtschule Am 
Rosterberg der Stadt Siegen, Sekundarstufen I und II“ im gebundenen Ganztag zu errichten. 
Die Schule soll am Standort Rosterstraße 143, 57074 Siegen (Hauptstandort) errichtet wer-
den, wächst sukzessive auf und wird schließlich dauerhaft mit einem Teilstandort (Achenba-
cher Furt 7, 57072 Siegen) in horizontaler Gliederung geführt. Sie wird als Schule des Ge-
meinsamen Lernens eingerichtet.“ 
 
 
 




